
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  
 

in dieser Woche habe ich 
mich sehr über Besuch aus 
Beckum gefreut: Sieben 
Schülerinnen und Schüler 
des Albertus-Magnus-
Gymnasiums (AMG) waren 
auf meine Vermittlung hin  

nach Berlin gekommen, um am Mittwoch der 
Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozia-
lismus im Deutschen Bundestag beizuwohnen. 
Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote 
Armee. Begleitet wurden die Schülerinnen und 
Schüler von ihrer Lehrerin Dr. Andrea Kol-
patzik und Beckums Bürgermeister Dr. Karl-
Uwe Strothmann.  
Im Sommer 2019 hatten die AMG-Schüler an 
einer sogenannten "Friedensfahrt" teilgenom-
men. Mit dem Fahrrad war es in 12 Tagen und 
über 630 km von der KZ-Gedenkstätte 
Auschwitz in Polen bis zum Holocaust-
Mahnmal in Berlin gegangen. Als ich von die-
sem besonderen Engagement hörte, habe ich 
eine Einladung von Bundestagspräsident Dr. 
Wolfgang Schäuble in den Deutschen Bundestag 
für diesen besonderen Tag erwirkt. Mir ist wich-
tig, dass bei uns allen, die wir heute in Frieden 
und Freiheit leben können, nicht in Vergessen-
heit gerät, dass Demokratie nicht selbstverständ-
lich ist. Deshalb finde ich es großartig, wenn 
junge Menschen sich engagieren und aktiv zu 
einer lebendigen Erinnerungskultur innerhalb 
der Gesellschaft beitragen. 
Das Erstarken von rechtspopulistischen und 
antisemitischen Kräften in den vergangenen 
Jahren zeigt, wie wichtig es ist, jeder Form von 
Antisemitismus und Rechtsextremismus ener-
gisch entgegenzutreten. Es ist unser aller Pflicht 
und Verantwortung - heute mehr denn je - 
jüdisches Leben in Deutschland zu ermöglichen 
und zu schützen.  
Diese und weitere Themen und Termine beglei-
teten meine Arbeit in dieser Woche in Berlin:  

• Gespräch mit Vertretern des GDV (Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft) 

• Austausch von CDU/CSU und SPD zum 
Strukturstärkungsgesetz 

• Treffen der NRW-Landesgruppe und Dis-
kussion über das Strukturstärkungs- und 
Kohleausstiegsgesetz 

• Plenarrede zur Planungsbeschleunigung: 
Gesetz im Verkehrsbereich 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine interessante 
Lektüre des Newsletters und ein erholsames 
Wochenende. 
 

Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
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Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität stärken 
 

Die Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge und etwas stärker als erwar-
tet gewachsen. Deutschland blickt auf ein volles Jahrzehnt kontinuierlichen Wirt-
schaftswachstums zurück. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt und auch die Entwick-
lung des Bruttoinlandsprodukts insgesamt sind weiterhin positiv, aus der Binnen-
wirtschaft kommen Impulse. Löhne und verfügbare Einkommen sind in den letzten 
Jahren spürbar gestiegen. 
 
Im Jahr 2020 nimmt die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas an Fahrt 
auf. Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinig-
ten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote bleibt im 
Jahr 2020 voraussichtlich stabil bei 5,0 Prozent, die Zahl der Beschäftigten steigt 
weiter auf 45,4 Millionen. In der Folge nehmen auch die privaten Einkommen weiter 
spürbar zu. Hinzu kommen steigende Löhne sowie staatliche Entlastungen im Be-
reich der Sozialversicherungen und der Einkommensteuer. Dies stützt die Binnen-
wirtschaft, die derzeit stärkste Auftriebskraft der Konjunktur. Risiken bestehen nach 
wie vor im außenwirtschaftlichen Umfeld. 
Gleichzeitig stehen Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen: Die 
digitale Transformation verändert die Wirtschafts- und Arbeitswelt grundlegend. Der 
demografische Wandel verstärkt den Handlungsbedarf bei der Gewinnung von Fach-
kräften und bei den sozialen Sicherungssystemen. Der Schutz des Klimas erfordert 
Innovationen und Investitionen, bietet aber auch neue Möglichkeiten der Wertschöp-
fung. Zugleich ist das weltwirtschaftliche Umfeld fragil. 
 
Die Bundesregierung setzt Anreize für private Investitionstätigkeit und wird wachs-
tumsfreundliche Rahmenbedingungen für Unternehmen nachhaltig sicherstellen. Die 
neu eingeführte steuerliche Forschungsförderung für Unternehmen wird zusätzliche 
Impulse entfalten. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für über 90 Prozent und 
die Absenkung bei weiteren 6,5 Prozent der Zahlerinnen und Zahler bei der Lohn-
steuer und veranlagten Einkommensteuer sorgen ab dem Jahr 2021 für Entlastungen 
im Umfang von mehr als 10 Milliarden Euro jährlich für die Bürgerinnen und Bürger. 
Darüber hinaus prüft die Bundesregierung das Unternehmenssteuerrecht laufend auf 
Anpassungsbedarf an veränderte nationale und internationale Rahmenbedingungen, 
insbesondere mit Blick auf kleinere und mittlere Unternehmen. 
 
Erstmals seit 2002 wird der Maastricht-Referenzwert von 60 Prozent nicht überschrit-
ten: Die gesamtstaatliche Schuldenquote ist im Jahr 2019 auf voraussichtlich rund 60 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Gleichzeitig ist die Finanzplanung der 
Bundesregierung konsequent solide und wachstumsorientiert ausgerichtet. Im Zeit-
raum 2020-2023 gibt sie 162,4 Milliarden Euro für Investitionen aus. Dies entspricht 
einem Zuwachs um rd. ein Drittel gegenüber der vorherigen Legislaturperiode. 
 
Der Ausbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur im Digital- und Verkehrsbereich hat 
einen hohen Stellenwert für die Bundesregierung. Sie strebt eine flächendeckende 
Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit gigabitfähigen Datennetzen und 
eine flächendeckende Mobilfunkversorgung bis 2025 an.  
Um Fachkräfte für den Strukturwandel fit zu machen, setzt die Bundesregierung 
Impulse für Qualifizierung unter anderem mit dem Qualifizierungschancengesetz. 
Mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat die Bundesregierung darüber hinaus 
den rechtlichen Rahmen verbessert um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. 
Der Dreiklang aus ehrgeizigen Strukturreformen, wachstumsfreundlicher Konsolidie-
rung und beschleunigten Investitionen ist auch in Zukunft geeignet, um Europa zu 
stärken und fit für kommende Herausforderungen zu machen. Die Bundesregierung 
wird sich auch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft weiterhin für die 
Prinzipien einer regelbasierten, nachhaltigen Handels- und Investitionspolitik ein-
setzen. 
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Bundestag macht Weg für milliardenschwere ÖPNV-Förderung frei 
Von zusätzlichen Mitteln müssen auch Angebote in ländlichen Räumen profitieren 
 

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche das Dritte Gesetz zur Änderung des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes sowie das Fünfte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungs-
gesetzes verabschiedet. Dazu erklärt der kommunalpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Christian Haase: 

 
„Mit dem Abschluss der Ausschussberatungen und der anstehenden 2./3. Lesung im Plenum 
des Deutschen Bundestages macht der Deutsche Bundestag den Weg für milliardenschwere 
Förderungen des ÖPNV frei. 

 

Dass die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz deutlich angehoben und künftig um 1,8 Prozent jährlich 
dynamisiert werden, ist für die Kommunen mit schienengebundenem ÖPNV ein wichtiges Signal und ein wichtiger 
Beitrag für die Gewährleistung einer nachhaltigen Mobilität. Wichtig ist, dass durch entsprechende Planungsfort-
schritte die zusätzlich bereitgestellten Mittel auch tatsächlich abgerufen und investiert werden. 
Mit der Änderung des Regionalisierungsgesetzes erhalten die Länder in den Jahren 2020 bis 2025 zusätzlich mehr als 
5,2 Milliarden Euro. Damit haben die Länder die Möglichkeit, die Attraktivität der ÖPNV-Nutzung zu steigern. Wich-
tig ist dabei, dass davon auch insbesondere Angebote in ländlichen Räumen profitieren.“  Foto: Jan Kopetzky 

Gemeindefinanzierungsgesetz 
 
Mit den Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) unterstützt das Bun-
desverkehrsministerium in erheblichem Maße Investitionen in den umweltfreundlichen 
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) - trotz der originären Zustän-
digkeit der Länder und Kommunen für die Planung, Ausgestaltung, Organisation und Finan-
zierung des Stadt- und Regionalverkehrs. 
 
Die Mittel des GVFG dürfen u.a. verwendet werden für Neu- und Ausbau von Verkehrswegen 
für z.B. Straßenbahnen, Hoch- und U-Bahnen. Die GVFG-Novelle macht den schienengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver und leistungsfähiger. 
Die Mittel zur Förderung des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs ver-
doppeln sich im kommenden Jahr von derzeit 332 auf 665 Millionen Euro. 
Ab 2021 werden die GVFG-Mittel noch weiter erhöht, auf dann 1 Milliarde Euro jährlich. 
Im Rahmen des Klimaschutzprogramms werden ab 2025 die Mittel 2 Milliarden Euro jährlich 
betragen. Sie werden dann zudem um 1,8 Prozent jährlich dynamisiert. Die Mittel können 
künftig - nachrangig zu Neu- und Ausbau - auch verwendet werden für Vorhaben der Grund-
erneuerung. Verkehrsunternehmen, Städte und Kommunen können z.B. U-Bahnhöfe, Trep-
penaufgänge, Decken und Tunnel grunderneuern. 
 
Der Neu- und Ausbau von Bahnhöfen und Haltestellen des schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehrs wird als eigenständiges Förderziel festgelegt. Die Mindestvorhabengrö-
ße wird auf 10 Mio. € abgesenkt (bisher förderfähig nur als Bestandteil einer Strecke). 
Die Reaktivierung oder Elektrifizierung von Schienenstrecken wird als eigenständiges Förder-
ziel festgelegt. Die Mindestvorhabengröße wird auf 10 Mio. € abgesenkt (bisher förderfähig 
nur als Bestandteil einer Strecke). 
 
Der Fördersatz des Bundes wird außerdem von 60 auf 75 Prozent erhöht, sofern eine Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung nach dem Verfahren der Standardisierten Bewertung erfolgt und 
Vorhaben werden künftig ab einer Größenordnung von 30 Millionen Euro gefördert (bislang: 
50 Millionen Euro). In vielen Fällen wird die Grenze sogar bis auf 10 Millionen Euro gesenkt. 
Dies ermöglicht, dass die Mittel an noch mehr Stellen als bisher sinnvoll eingesetzt werden 
können, so dass noch mehr Bürger hiervon direkt profitieren. 
Die Novelle beinhaltet außerdem Erleichterungen zur Darlegung des gesamtwirtschaftlichen 
Nutzens. 
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